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\vereiCigUng der österreichischen Richter 
3_ndass9ktion ~ichter und staatsanwälte in der GöD 

';; 

~I~.~~~~ .. ~.~~::~:~ 
Datum: . 1 3. DEZ, 1991 

Verteilt J.Jl ... U.~1.\ .. J9.SL. .. IU1."" •• ' 

zum 5 nt·.:urf ';':l, ces 13undesg::- satzes, mit dem 
das Hediengesetz geändert wird U:edieng~setz

novelle 1992) 

I. Vorbewerkungen: 

Nach den erläuternden Bemerkungen des zur Begutachtung 
versandten 3ntwurfes einer Mediengesetznovelle 1992 soll 
das geplante Gesetzesvorhaben dazu dienen, in jenen Ee
reichen eine Verbesserung des ?ersönlichkeitsschutzes vor
zunehmen, in denen das Hediengesetz 1981 die ursprür.:glicb.en 
Erwartungen nicht gänzlich zu erfüllen ve~mochte. Die 
richterlichen Standesvertretungen gehen davon aus, daß 
diese Zielsetzung mit der vorgeschlagenen Gesetzesr.ovelle 
nicht erreicht wird. Der Entwurf nimmt einerseits nämlich 
die beklagten "vervlilderten medialen Umgangsformen" im 
Zusa~oenhang mit der Berichterstattung der Heuen l~onen
zeitung über die Patientenmorde im l~a~kenhaue Lainz zum 
,AnlaS einer Gesetzesreform und versucht andrersei ts, diese 
Gelegenbeit dazu zu nützen, das ministerielle Verständnis 
der Heich'.-lei te des Art. 6 J.:RZ in ~ie Gestaltung der Vor
scl:riften über die zivilreclltliche haftung der ~:edieninha.ber 
für Veröffentlichungen im Rar.men der Gerichtssaalbericht
erstattung einzubringen, um solchermaßen das Feld für eine 
Reform des strafgerichtlichen Vorverfahrens zu ebnen. 
Eine Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes kann auf dem 
Weg, den der Entwurf beschreitet, nicht ernsthaft erzielt 
\·:erden. Der Entwurf versucht nämlich unter gänzlicher HiS
achtung des Grundrechtes der Inf~mationsfreiheit gemäß 
Art. 10 HRI( eine zi vilr~chtliche Verant,,'ortlichkei t für 
praktisch jede Veröffentlichung zu schaffen, die sich mit 
strafbaren Handlungen befaSt. ~ine derart mißverstandene 
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Dominanz des Identitätsschu~ ein~s Straftäters beschränkt 
einerseits das genannte GrunärecÄt in völlig unzulässiger 
Weise und kollidiert andrerseits mit den Interessen der 
Strafrechtspflege', die im Sinne einer general!Jräv~l:tiven 
v.'irkung der Berichterstattung über Strafprozesse (ins
besondere im Sir.r::e der "Ir:tegrc:tior.:sp:-ävention1t

) vor: der 
geplanten Gestaltung der 2ec~tsfolgen im 3i~ne der §§ 7&, 
7b des ~nt~urfs negativ b€troff~~ ist. ~ezu wird im Zusa~~en
hang mit c:-c geplanten Eestir:::!u::e;f?n noch .:3tellu::g b~zogsn. 
Im übriger.. geht der =nt"T.lrf d::n völlig abzulsl:::::7.nden "\Isg, 

Verfahrer:srecht in einen materiellrechtlichen ~ormenkomplex 
einzugliedern, anstatt die erforderlichen VerfaLrensbe
stimmungen dort einzubauen, \'10 sie hingehören: in 'die 
Strafprozeßordnung. Besonders deutlich \'lird die Problematik 
dieser Vorgangsv,eise im Zusa~r:enhang mit der ubernahme der 
Bestimmungen der §§ 63 ff. ZPO in den § 8 a der geplanten 
Novelle des Hediengesetzes. Sollte der 3ntVlurf Gesetz \verden, 
würde es in Hinkunft im Strafverfahren für den Privatankläger 
zwei I~lodelle der Verfahrenshilfe geben: einersei ts die (s c. on 
bisher für ~ Pri~atarüclageverfa.i1ren mögliche) einst\·!eilige 
Befreiung von der Verpflichtung zu Zntrichtung der im § 64 
Z. 1 li t. a - f ZPO angeführten Ea.rauslagen und an.drersei ts 
die Beigebung eines Rechtsaovlal ts, allerdings ~ für das 
Entschädigu!:gsverfahren. Auf die Inkonsequenz dieser Regelungs
variante wird noch hingewiesen werden. 
Die geplante Novelle vergibt nac~ Ansicht der richterlichen 
Standesvertretung daher ein~al mehr eine Chance, auf die . . 

seit Inkrafttreten eines Gesetzes (in diesem, Falle des 
Hediengesetzes) erkennbar ge;'/order:en ltegelungsdefizi te 
adäquat zu rea.gieren. Vielmehr wird der Reformdruck, der 
sich aus der öffentlichen Diskussion über unliebsame Aus
wüchse der Pressefreiheit ergeben hat, lediglich dazu be-

. nUtzt, um Neuregelungen in Bereichen vorzune.hme~, \010 kein 
erkennbarer Reformbedarf besteht. Neben dem grundsätzlichen 
Hangel, das 11ediengesetz mit 'I'lei teren Verfahrensvorschriften 
zu überfrachten,. geht der Entvlurf auch den rechtsstaatlieh 
äußerst bedenklichen "'leg mannig~·s.cher Querverv'eisungen im 
Gesetzestext. 
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11. Grundsätzliche Bereiche der Zustimmung 

Es ist richtig und notwendig, die c~cts~hädigungsbeträge und 
die Bußbeträge des l'i.::-diengesetzes anzuheben, \'Iobei den 
geplanten Beträgen nicht entgegengetreten wird. 
Sachgerecht ist es auch, die 3eschinpfung in den hnspruchs-
'rc+alo"" Q'PC:: ". 6 :'~'<::! 1 ':':'Q';e"::"ccc+z ;"';I-""'ui-·e"";;:~-t:.."" .L~C. u e. _ '-',; __ ... _ • ~. _ _ "0 _ 0 _ u _ ..... "" I.J, ... ..L. _ • __ • .1 • 

Insovlsi t der .~r.t~·'urf jene Kriterien in das Gesetz einbrir.gt, 
die bisher von der Rechtsprechung zu eirrz-:-lnen Pragen 

entwickelt wurden, aktualisiert er (wie seinerzeit die 
Reform des Familienrechts) nur das Gesetz. Das ist zu begrUßen, 
weil es das Risiko einer zukünftigen ~echtsauslegung ver
mindert. 
\'las die rlöglic.i:kei t der Beigebune; eines Recb.tsanwäl ts im 
Rahmen der Verfahrenshilfe betrifft, ",ird g::-undsätzlich keine' . 
ablehne~de Stellung ~ingenoBmen. ~s muß allerdings klar-
Bestellt werden, daß diese Anwiltsbeigebung nicht nur dann 
verweigert v16:::-öen kann, "'erm eine beantragte ~~ec!.1tsverfolgung 
offenbar mutwilli~ oder aussichtslos ist, sondern auch dann, 
wenn der befaßte Einzelrichter der Ansicht ist, diese Bei
gebung sei nach der Lage des Falles nicht erforderlich, um 
den Antragsteller vor Rechtsnachteilea zu schützen. 
Anders als im zivilgerichtlieben Amlaltsprozeß ist nämlich 
die Vertretung des Antragstellers i~ Bntschäd1sungsverfahren 
vor dec Strafgericht nicht zwingend, sodaß es wohl der Dis
position des befaßten =inzelrichters vorbehalten bleiben muß, 
~: er die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich 
nält. Die Einräumung eines Beschwerderechte gegen die Ver
weigerung der Anwa~tsbeigebung wird nicht beeinsprucht. 

111. Stellungnahme zu der. einz'?lnen Punkten des Ent",urfs 

1.) Zu § 6 Mediengesetz: 
:,'ährend cEr Aufl'::ahme der Beschimpfur.g in den A~spruchstatbe
sta:,:d des § 6 cic~t entgege!".E:?treten \'lird, muß darauf hinge-. 
wiesen werdet:, daß der geplante Aus~~hluSte.tb~silr.d für den 
ORF, wenn ein Betriebsfremder im Rahmen einer Live-Sendung 
eine anspruchsbegründende Äußerung abgibt, dem Gleichheits
grundsatz widerspricht, Ein zivilrechtlicher .A.nspruch für 
(immateriellen) Kränkur.gsscnader. besteht nämlich entgegen den 
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Ausführungen d~r 'erläuternden zemerkungen nicht, sodaß 
derjenige, der in einer Live-Sendung des ORF von einem 
BetJ:ie-osfremden beleidigt \'!ird, keinen Kränkungsscnadeo 
geltend machen kann, obwohl dfr 02F seinerseits die 
Attraktivität derartiger Live-Sendungen sehr wohl für sich 
in Anspruch nimmt. 
Vorgeschlagen '.-lird daher, diesen ~'iusschlußtatbe~nd fallen 
zu lassen und an seiner 3tell~ ein Refreßrec~t des OR? gegen
über denj e nige n zu nor~iere c, der die j~ußerung a bgege-Den hat. 
Es liegt zwar nahe, den OR? nicht für l~ußerungen :Betriebs
fremder verantwortlich zu mschen, doch können es die Ge-
stal ter einer Live-Sendung entsc!j,eidsn, wer darin zu \'!ort 
koIilmt. Es ist nicht einzusehen, warum jene Personen, die 
von ehrenrührigen Äußerungen Estriebsfremder in einer 
Live-Sendung des ORF betroffen sind, auf die Geltendmachung 
ihres Kränkungsschadens verzic.bten sollten, "10 doc:: dem O?..F 

die H8elichkeit offensteht, die Auswahl jener Perso~e~ zu 
b~sticmen, die in einer Live-Sendung zu Wort kommen. 
2.) Zu § 7 Mediengesetz: 
Wie bereits zum neuen Ausschlußgrund des § 6 Eediengesetz 
zugunsten des ORF ausgeführt, benachteiligt die geplante 
Ergänzung des § 7 Mediengesetz (§ 7 Abs. 2 Z. 5) den 
Betroffenen noch stärker, weil der Haftungstatbestand des 
§ 1330 ABGE nicht mit § 7 Hediengesetz decku::gsgleich ist, 
sodaS derjenige, der von einer im Sinne des § 7 H~diengesetz 
anspruchsbegrünäenden Äußerung eines nicht beim O.?~' Be
schäftigten, die innerhalb einer Live-Sendung abgegeben 
wird, betroffen ist, nicht einmal die (rein) zivilrechtlichen 
Rechtsfolg'en des "Jiderrufs und der Unterlassung geltend 
machen kann. Die Bestimmung des § 78 UrheberrechtsG. BchUtzt 
nur das Bild des BetrOffenen, kann daher gegen verbale 
Entblößungen nicht eingesetzt werden. Die Konsequenz 
der beiden den ORF betreffenden Haftungsausschlüsse ist 
daher eine gleichhei tS\'lidrige BenaChteiligung jener Per
sonen, die in Live-Sendungen von Außenstehenden beleidigt 
oder bloßgestellt werden. Dies kan~ nur dazu fUhrer-, daß 
in Hinkunft geradezu eine ,Einladung besteht, das Fehlen 
einer Sanktionsmöglichkeit (insbee. in Hinblick auf Bloß
stellungen 1.S. des § 7 Hediengesetz) zur Abgabe ent-
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spreche~der Äua2ru~gen zu nützen. Dies läuft dem er
klärten 3eformziel des I:nt\;lUrfs doch wohl klar zuwider. 

3.) Zur geplanten Fassung des § 7 a: 
iJir-' bereits in den Vorbemerkungen ausg~fi..ihrt, sehen die 
richterlichen Standesvertretungen keinen Bedarf nach 
Schaffung von Eestimmungen, die dem verurteilten Straftäter 
einen Anspruch auf 3rsatz jenes YJänkungsschadens einzu
räumen, den er darin erblickt, daß in einer VerÖffentlichung 
über den gegen ihn geführten 3trafprozeß s~ine Identität 
preisgegeben wurde. 3in solcher Anspruch verletzt nicht 
nur das Grundrecht auf frsia Inforcstionsverbreitung im 
Sinne des Art. 10 }ffiK, sondern pervertiert den Schutz 
verurteilter Straftäter geradezu, indem er besser gestellt 
wird als derjenige, über den im Zusammenhang mit einer 
strafbaren Handlung berichtet wird, die noch nicht zur 
Aburteilung gelangt ist. 
Die - grundsätzlich ,.,ünsch!?nsHerte - Öffentlic:J{ei tskon
trolle durch die Pro-zeßberichterstattung "lürae durcb. die 
neue Bestim3ung praktisch gänzlich unterbunden. Die im 
Ent ... rurf genannten "anderen Aljgaben, die geeignet sind, zu 
einem Bekanntwerden der Identität dieser Person" zu führen, 
sind jedem sachgerechten Bericht über einen ?rozeß zu 
entnehmen. Die Rechtsprechung hat ja schon bisher ein
hellig den Standpunkt vertreteD, daS die Betroffenheit 
einer namentlich nicht genannten Person von einer auf sie 
bezogenen j~ußerung iI!Uller schon dan~ gagabe!:; ist, ",enn es 
einem eingeschränkten Personenkreis, in der Regel aus dem 
sozialen Umfeld dieser Person, möglich ist, aus den 
veröffentlichten Angaben aUf ihre Identität zu schließen. 
Die FOlge dieser geplanten Bestimmung kann es daher nur 
sein, daß jeder verurteilte Straftäter, über den berichtet 
wird, die Beigebung eines Rechtsanwalts im Rahmen der 
geplanten Verfahrenshilfe zur Durc~setzung Seines aus der 
Berichterstattung resultierenden ~ntschädigungsanspruchs 
beantragt. Ein solcher ~ukunftsaspekt kann nur entschieden 
abgelehnt wer~en. 
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Im uorigen muß darauf hinge\"iesen v/erden, daß das 
verfassungsrechtlich normierte Erfordernis der Öffent
lic~~eit der Hauptverhandlung (an das die Sank~ion der 
sor.stigsn Nichtigkeit des Urteils geknüpft ist) offen
sichtlich davon ausgeht, daß der Acgeklagte sich öffentlich 
für seine Tat verant~':orten muß. :Diese Öffentlichkeit 
dient einerseits der jederzeitiSen Kontrollmöglichkeit 
der Rechtstaatlichkeit, andrers~its aber ebenso der 
Inforr:ation der Cffentlichkeit darUoer, daß Straf'";;äter 
vor Gericht gestellt u~d verurteilt werden. 
~enn der Entwurf daher - in den erläuternden Bemerkangen -
nur den ~ahndungszweck nach Flüchtigen als Ausschlußtat
bestand gelten lassen will, so geht er dabei völlig an 
sonstigen Erfordernissen der Publizität vorbei, etwa daren, 
daß es im Falle von Betrügern, die nach einem bestimmten 
modus procedendi arbeiten, wichtig für rräsuoptive Opfer 
ist zu \-lissen, ",:er sie einmal mit \'!slcher r'1asche zu 
betrügen versuchen wird. Auch hier kollidiert die Forderung 
nach Qpferschutz oi t äem Reformziel des Entvlurfs. Dieser 
Wertungskonflikt kann aber nur zugunsten des Opferschutzes 
entschieden werden, sodaß der vorgesehene Identitätsschutz 

. für verurteilte Straftäter abgelehnt v/erden muß. 
Besteht ein öffentliches Interesse an einer eingeschränkten 
Berichterstattung über Straftäter, die verurteilt wurden 
(etwa aus 3rwägunge~ betreffend die Sicherstellung eines 
Resozialisierungsprozesses), so bietet sich die göglic~keit 
einer Erweiterung des § 23 Uediengesetz. Es wäre etwa 
möglich, daS eer 2ichter im Urteil auf Antrag (oder. 
von amtswegen) auss~richt, daß die Identität ~i~es e~en 
Verurteilten im Rahcen der ProzeSberichterstattung nicht 

preisgegeber. werden darf. Die Verletzung dieser Anordnung 
kön~te entweder im Rahmen des § 23 Hediengesetz oder des 
§ 301 stGB. geahndet werden, wobei ma~ die Strafbestimmung 
als Antragsdelikt gestalten könnte. Der Bestimmung wäre 
eine Sanktion anzuschließen, die sich gegen den Hedieninhaber 
richtet, wenn die ~erson des Artikelverfassers nicht 
eruierba1" ist. 
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4.) Zur geplr.ater. Bestim:1Ung des § 7 b: 
:.:;s ist unrichtig, daß Art. 6 ERK jedermann das Grundrecht 

einräumt, in jedem Lebensbereich solange als u~schuldig 

zu gelten, als er nicht seiner Schuld üte~führt ist. 

Die Rechtsvermutung des Art. 6 Abs. 2 tIHK verpflichtet 
die Vertragsstaaten lediglich, gesetzliche Sanktionen 
einer Verurteilung erst mit deren Rechtskraft (:intreten 
zu lassen. Die I1edien in den tTirkungso:.?reich des Art. 
6 Abs. 2 HRK einzubinden, ervleist sich daher als gesell

schaftspoli tische Fleißaufge.be, die nicht durch die Not-
.... rendigkei t der .Anpassung der Rechtsordnung al: d::l1 II!::1C-Gtandard 

erforderlich ist. 
Die Rechtsprec~ung ist di~sbezüglich bislang einen eindeutigen 
und ausreichenden Heg gegangen: verletzt eine Veröffentlichung 
das Grundrecht einer ?erson auf Achtung ihr.es. _'rivat- und 

:?amilienlebens gemäß Art. 8 Abs. 1 I·ffiK ( zu dem u.a. auch 
die Ehre einer Person zu zählen ist), so geb~n die im 

Sinne der Einschränkung des Grundrechtes auf freie 
l'!einungsäußerung gemäß Art. 10 Abs. 2 I\1RK norr:.ierte n 
(einfach)geaetzlichen Sar.ktionen ein ausreic~e~des In

strumentarium ab, den Betroffenen klaglos zu stellen. 

":!urae über jemar.:den berichtet, er habe eine strafbare 

Handlung gestanden (deret"legen er letztlich nic!lt verurteilt 
\;:urde), so '",urde sein Lntschädigungsansl1ruch für die er

littene Kränkung anerkannt, wenn er tatsächlich kein Ge
ständnis abgelegt hatte. Ob dies der Fall ,,,ar, ist Gegen

stand einer Be·\·!E'isfü..hrung gemäß § 6 Abs. 2 li t. 2 a) I':edien
gesetz~ \'!ahrl~ei tswidrige Zusätze zu einem Bericht über 
eir.en best:?henden Tatverdacht \-!urdee i::uner der.n als an
spruchsbegründend aberkannt, we~n daraus ein fUr~en Be
troffenen negativer und unric~tiger Gesemtei~druck ent-
stand. 

Eier versucht der Ent",urf einer. Problemkreis zu rE'geln, 
der bisher keins erkennbaren Re~elu:.gsdefizi te auf vlies • 

Gerade der ßegriff der "lta.hrur.g: der· journalistischen Sorg

falt" bietet in seiner differenzierten Struktur ausreichend 
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G'?'.~'ähr dafür, daß tatsachenvlidrige Vorverurteilungen in 
medialen Berichten ausreichend sanktioniert werden 
kön~en. 

Völlig realitätsfremd ist hingegEn der Absatz 3 der ge
rlar.ten Bestimmung·. Kein Eedienrichter \·lirc. in einem 
solchen Fall eine gerichtlich zu hinterl~gende Ent
schädigu~gsleistung auftragen, bevor das Verfahren gegen 
den Verdächtigen beendet ist, hat er äoch immer mit 
Eim·!änden zu tun, die den Haftungs8.ussc;l1uß mit Argur;jsr::tec 
reklamieren, deren Überprüfung erst a:: Eand des Verfahre~s 
gete n de iJ Ar.s l::ruchs'.!erber möglic!l ist. 
~uch das diesb9zUglicte ~eformziel wäre, we::n man es f~r 
rechtstaatlich erforderlich hält, im RarJJen einer Neu
gestal tung des § 23 llediengesetz unterzubringen. 

IV. Grundsätzliches zum Verfahrensrecht 

Vie bereits in den V6rbemerkungen erwähnt, beschr9itet der 
:8nt'.·mrf den aus vielen Grür:den Elbz'J.le::ner.den ~;eg, Ver
fahrensrecht (neuerlich) in einen materiellrechtlichen 
Normenkomplex einzubau~n. Das Ergebnis erweist denn auch 
die Richtigkeit der Eedenken gegen eine solche Vorgangs
weise. Anstatt ein ei6heitliches Verfahrensrecht im Rah~en 
der Strafprozeßordnung zu schaffen, in dem alle jene 
Regelungsdefizite behoben würden, die sich bisher beim 
Binscr~eiten eines Privaten als Ankläger (oder Antragsteller) 
im Strafverfahren ergeben, wurden die Regelungen noch mehr 
aufgesplittert und unüberschaubar. 
3s ist eine Tatsache, daß alle jene~ Verfahren, die (in 
der ~egel) von einem l>rivaten bear.tl.'..igt werden (darunter 
fallen nicht nur die Strafverfal:ren "dE-gen der Hedieni!1hal ts
delikte der üblen Nachrede und der Kreditschädigung, sondern 
auch alle selbständigen Verfahren nach dem Hediengesetz, 
das Entgegnungs- und Durchsetzungesverfahren und dis 
Verfahren nach dem ffi'm, um eir.ige "lichtige zu nennen), in 
der Regel als Anwaltsprozesse abgewickelt werden, wofür 
es eine Vielzahl von Gründen gi~t, auf die hier r.icht 
einzugehen ist. l'eil\.'eise kommt diesen Verfal7.ren besondere 
Drir.glichke1t zu, denkt man etwa an den Ar.trag auf An-
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ordnung der :Beschlagnat.me, w:?il die Verbreitung eines 
Mediums unmittelbar bevorsteht. Hier fehlen bereits 
klare gesetzliche Bestimmungen über die Eöglichkeit 
eines (privaten) AntraEst;llers, die gerichtliche Tätig
keit außerhalb der Öffnungszeiten der ~inlaufstelle 
des zuständigen Strafgerichtes zu veranlassen. Die 
Praxis hat sich bislang damit begnügt, solche Erforder
nisse im Erlaßwege zu regeln. Selbst wenn man den 
Journaldienst für .derartige Anrufungen heranziehen will, 
ist es gänzlich u~seregelt, wer seine Anordnungen zu voll
ziehen hat; daß eS bisher in der Praxis von der Polizei 
gemacht wurde, mag einem praktischen ~rfordernis ent
sprungen sein, leuchtet aber keineswegs ein: auch einst
weilige Verfügungen der Zivilgerichte werden nicht von 
der Sicherheitsbehörde, sendern von der VOllstreckungs
abteilung eines Geric~tes vollzog~n. 
Für diesen 3ereic~ gibt es ~ahezu keine Regelungen. Die 
~!ier:er Praxis etwa ~"eist Eeschlagnal:L1eantrEige schon dar.:: 
ab, wenn nicht genau bezeichnet ist, wo die Beschlag-
na!'~e durCh.;eführt werden soll. 3s kann bei Hedien, die 
österreichweit im Verschleiß vertrieben werden, vom 
Antragsteller aber doch nicht ernsthaft v-=,rlangt \-,erden, 
daß er jede VerschleiBstelle bezeic':~~et, zumal ihn das 
Gesetz (bisher) dazu nicht verpflichtet. nie wenigen Fälle, 
in der.en eine Beschlagnahme nach § 36 Iledieneesetz noch 
beantragt '!lird, haben es offenbar bislang nicht bewirkt, 
daß über das dies"'::lezüglicne Regelungsdefizit Qiskutiert 
vlird. 
3rfordert die ~ec.b.tsverfolgur.g aber keine sichernde l~aß
rta.hne (\'/1e sie die 1.;esc:':l~gl:al::'Ll~ darstellt), so fehlt bis
lang ~ine praktikable Gestaltung der gerichtlichen 3eaktion 
auf Anrufungen, die den gesetzlichen Zustä~digkeitsnormen 
widersprechen. Fenn 'der ~r.t ... .,urf diesbezüglich einen zaghaften 
Versuch unternimmt (indem er die bisher der Ratskammer 
zuste~enden Beschlüsse nach den §§ 485, 486 StPO'dem Ein-

J' zelrichter Überträgt), so vernachlässigt er d~Jei die 
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die grundsätzlich idente ~usgangslage des Unt~rsuchu~gs
ric~ters ( § 92 Abs. 3 ~t~O), regelt die Eefugnisse 
an einer Stelle, wo sie nur dem speziellen ~rforderni~ 
des l'ledie nverfahrens ä ie r.:en, e.nsta tt sie g::- !:~re 11 in der 
StEO z~ regeln und versie~t Beschlüsse mit ~nfechtungs-
m'o'gl~chk-~tQn ~-rQn ~~- ~~s'~ng ~~n ~oc~t~~~~~e' n~c~t _ ... _ ~.L. ..... , 6cb .... 4 ..... ~~ ..., ... _c:. .. _~ .'..._ .... ~~..I..V~ _ • .L..J. 

möglich war (A~tretung wegen fe~lender Zuständigkeit). 
~rforderlic~ ist s~lbstverstäcdlich ein Rechtseittel 
gegen die Verfahrensei~stellung; Zustän6igk~itsent

scheidu~gen sollten hingegen unanfechtb~r bleiben, weil 
die ~\.btretlÄ.ng die I'rist":sl1rungbevlirkt und der .1lbtretl~ngs
beschluß jenes Gericht bindet, dem abgetreten wird. Dies 
\.,äre allenfalls, analog zu § 261 ~::..bs. 6 ZEO, gesetz.lich 
·zu normieren. 
Bejaht das angeruf~ne Strafgericht s~ine Zuständigkeit, 
so ist zu untersc~eiden, ob die Voru~tersuchung gegen 
eine bestim~te Person (und nur diesfalls ka~n der Unter
suchungsrichter die Voru~tersuchung einleiten) beantragt 
oder sogleich ein Strafantrag eingebracht wird, geht ~an 
davon aus, daß ein Privatac~lageverfanren (und nicht von 
vornherein ein selbständiges Verfahren) durchgeführt ",erden 
soll. Ver"Dindet der Privatankläger mit seinem Antrag auf 
Einlei tung der Voruntersuc::ung .. ~nträge e:.:.uf ZUBl."ke!:::ung 
ei~er ~ttschädigun~ so~ie auf Anordnung der ~i~ziehung 
der Urteilsv€röffentlic~u~g (ei~ gesetzlic~ nor~iertes 
Eer:ll:~r,is g~gEn diese Vorc;ancs ... ·]eise, die von den versierten 
~edienanwälten regelmäSig gewählt wird, besteht nicht), so 
steht fest, daß der Ur.tersuchungsrichter jedenfalls nictt 
für die Bearbeitu~g dieser Anträge zuständig sein kan~, 
weil sict seine Bearbeitungskompetenz nur darauf erstrEcken 
kann herauszufinden, ob gegen eine bestimmte ~erson der 
Verdacht der vo~geworfecen strafbaren rra~dlung besteht 
und dem Ankläger, ob staa tsanwe.l t oc,l?r Pri va ter, Anl:.al ts-

. t l' f d" , "'" + ,.., 'd . ,ro"" PU~K e zu ~e ern,~e.Q~esen.zur ~r.~sc~e~ ung oe~an~gen, 
ob er die :~instellur.t:;; aes Str~fverfG.trer"s ,gegen den Ver
dächtigen .herbeiführen od,?r die Versetzung in der. Anklage-
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~orb~reiten soll. Der Unt~rs~c~ui.Gsric~ter hat das 
Verfa::rE'~, J.-.~=r die .lüiträge nach den :~. 6, 33 ur:o 34 II-=dierJ
g2setz daher auszuscheiden und sie aec 3inzelricbter 
zuzucitteln. Aber was Dac~t der 3inzelrichter damit, bevor 
feststeht, ob es zur ~ir.oringung eines 0trafantrags gegen 
den Artikelverfasser kommt ? Und welchsr Antragstellung 
bedarf es, wenn der Privatackläger seinen Verfolgungs
anspruch gegen den Artikelverfasser auf~ibt ? Die Antr~ge 
im selbständigen Verfahren sind ohnedies F.c~on gestellt. 

Keinerlei befriedigende Verfahrensregelung enthält das 
Gesetz schon bisher für den Fall, daß eine Äußerung,die 
den Anspruchstatbestand verschiedener Folgen ver,,\'irklicht 
(zB. B9strafungsans~ruch wegen übler Uac~rade, § 6, 33 und 
34 Eedi~ncerjetz), iL:r~E'rl:alo -2il:er ?reseekor.ferrsnz od2r 
in f;ir.~r IJresseaussendung abgegeben ~'rLlrde und zurVeröffent
lichung in verschiedenen Printmedien, acer auch im ORF 
fUhrt. \·!elches Gericht ist nun örtlich zuständig ? l"as 
hat zu gesc!lellen, vlenn der Eedienrichter eines Ls_ndesgerichte~ 
außerhalb von ':lien im La~fe des Verfahrens -l:enntnis davon 
erlangt, daß die Äußerung, deretwegen er gegen einen 
Beschuldigten verhar.delt, ~ im OF.F gebracht \"Jurde ? 

Auch die bislang schwaI!lL1ige Definition des 11edieninhabers 
(Verlegers) im Mediengesetz wird vom Entwurf nicht einmal 
im Ansatz tangiert. Tatsache ist es, daß die 3iger-schaft 
als Hedieninhaber nic~t nur Beteiligungsrechte gemäS 
§ 41 Abs. 5 ?lediengesetz ·oegründet, sondern darüber hinaus 
Leistucgspflichten begrü~det, die Prozeßfänig~eit und 
Rechtsyersönlichkeit voraussetzen. Der Nedienrichter legt 
Leistur.gspflicbten fest, die in letzter Konsaquenz durch 
Bxekution auf Vermögenswerte durchzusetzen sind. Die Vor
schriften des Hediengesetzes betreffend das ILlpressum (mit 
seinen Offenlegungspflic~ten) nehmen darauf aber viel zu 
wenig Rücksicht. Hat der :.Jedienrichter in einem Verfahren 
gegen einebestiIIlI!lte Person \-Iegen eines l':ledier.inhal ts
delikts den I1edieninhaber !'loch von amts"'esen- zu ermitteln 
und dem Verfahren beizuziehen, spdaß Be~eichnungsfehler 
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ent~ind2c, j~~e (250tts-)~erson ~erRuszufind~n, ge~en die 
sich die l)ri tt'.lir:cu!:gsn d~s li9dienges~tzes ric::ten (vor 
allem die Solidar~aftu~g für die Verfahrecskosten), so 
herrscht ~ine u~terschiedliche Auffassung in der Beant
\'lortung der Frage, \:Jas zu gescüehen hat, \'l~nn ein 3nt
schädigu~ßsa~trag gegen einen I~edieni~haber eingebracht wird, 
dem keine Rec~tspersö~lichkeit zukommt (z.B. den Orts
organisationen politischer Parteien, die in-den Impressa 
ü:..rer lokalen l-:>uolika tionen als 11e5ie nid.i.aber aufscheinen). 
TIi~sbezüglicheRegeluneen fehlen im bestehenden :~die!:gese~z 
ete~80 wie i~ Entwurf. Dabei wären aber g~rade diese Fest-
leßungen im :Iediengesetz zu treffen, ~Eil sie materiell
rechtliche Konsequenzen rec~tswidrigen Veröflantlich~ngen 
zu regeln haben. Bezeicl"inet das Impressum einer Gratiszeitung 
"deren Inserenten" ~ls i'Iedienir:haber, so läßt es das Gesetz 
für den Betroffenen offet, wen er etwa mit seinem Ent-

zuma.l § 1 Abs. 1 z. 8 

habe bietet. Zu fordern ist daher eine eindeutige gesetzliche 
Festlegung der Verant\"ortlicl:kei t einer (l1a türlicl'~en oder 
juristischen) Person für die Rechtsfolgen, die sich an die 
Eigenschaft als Nedieni~haber knüpfen und die Festlegung 
haftungsrechtlicter Ko~se~ue~zen für einen fa~b~ren ?ersoner.
bereic::' in jenen Fällen, in denen das Imprese.um den l':edien
inhaber unzulänglich bezeichnet. 
Sieht sich der Betroffene etwa mit eiser Ver~ffe~tlic~u~g 
konfro~tiert, für die lt. Impressum "die I!:s~rer::ten" ei:;er 
Gra-tiszei tung als :·~edieni~ .. haber haften, so '·'är~ ~r de:r:..:ei t 
gezwungen, alle diese :nsprecten (als G~s~TI) ~ls ~treit&s

cossen etwa auf ~ränku~sssc~ade~ zu ~lagec, oder ater io 
nar~er. gerichtlicher Vorer~ebur:~en zu klären, wer das Er
scheinen der Zeitschrift durch Inverkehrbringen besorgte. 
G.elingt es ihm, den Letztgenar:!::ten fristgerecht zu ermitteln, 
so steht derzeit nicht fest, ,·,elc:1e n Einfluß es auf den 
3ntschädigungsantrag hat, wenn der Belangte unter Beweis 
stellt, daß er das Inverkehrbringen nicht im eigenen Na:nen, 
sondern im Auftrag der Inserenten besorgte. 
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Bestehen daher scho~ in diesen Ausgangspositionen ~i~es 
Verfa~rens Regelungsdefizite, so verstärken ~ich diess 
durch die ~ats2che, d&ß das traditionelle 3trafverfa~ren 
für die Verfolgung spezieller Ansprüche, die auf Fest
leeung zivilrechtlic~er KonseQuenzen gerichtet sind, nic~t 

konzipiert ist. 
Es bedürfte da~er ei~€s Qice~en Abscbnitts ic der 3traf
prozeßordnung, in dem der gesamte Verfahrenskom~lex, der 
sich aus der Verfolgung nicht-offiziöser Strafensprüc~e 
ergibt, für alle in]rage koo~enden Rechtsverstöße ein
heitlich zu regeln wäre. 
Hier wäre etwa festzulegen, welcbe prozessuale Rolle de~ 
Staatsanv;el t zukommt, der die E.h.rkränkung jenes Parsone::
kreises verfolgt, der in § '17 stGB ge~annt ist. Aus dem 
p-?rsö~lic}:en Zinsch.rei ten des :Beleidigten \"äre daher 
die -unwiderlegbare - Rechtsvermutung abz~leiten, daß er 
den Staatsanwalt nic~t zur Verfolgung seiner Ans;rüche er
mächtigt. Tut er dies aber, so wäre festzuschreiben, daS 
der Staatsanwalt (allenfalls mit der Konsequenz, daß sein 
Einschreiten im Falle der Verurteilung des Verfolgten 
dessen Verpflichtung nact sich zieht, dem Staat jene Los~en 
zu ersetzen, d~~ auc~ dan:: anerleufec, wenn die Fi~anz
prokuratur iw Namen des ~u!:des eicschr~itet) als Vertr:~e~ 
des beleidigten Eea~te~ auftritt. I~ Cie93~ ~alle würte 
sich das Proolem erübriger:, das SiC.!l .heute daraus ergic·t, 
daß der Staatsanwalt (mit Ei~willigu~e des betrofie~e~ 
Beacten) die Urteilsveröf:entlichucg ~ea~tregt hat und 
das :~edium diesem gericl'Ltlichen Auftrag nic~1t fristgE-recbt 
oder gshörig nachgekoL~en ist. Jedenfalls müßte rUr diesen 
Fall dem beleidigten D9a~ten das Recht zugestanden werden, 
SE'lbst einen Durchsetzu~ge-::.ntrag bach ~. 20 :'1edienges~tz 

zu stellen, oder für den Fall, daß dieser Antrag vom steets~ 
anwalt g~st011t wurde, die Geldbuße als Atgeltung jc~er 
Ur.lustgefühle zu vereir.na;"ill!e n, die dare: us rssul ticre!'1, daß 
deLi VeröffentJ±hur:gsauftrag nicht (gehörig) entsproch~r. '.;:urde. 
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3c.b.afi't zna:1 ·-:in eigsnes 7erfa;:rensrecht für C.ie Anträge 
i~i~ater (in das man d?n staatsanwalt durcteus ei~b9ziehen 
kann, wi9 es io Palle sei~er zivilrechtlichen Kompetenz 
im Verfahren über die J3E-strei tung der ehelic:ien ~eburt :ur. 
Rahmen der Zl'O schol'j bislang der Ree.li tät ent.3pricht) f 
so mUßte dies zu einer Reihe von Konse~ue~zen fUhren, 
die in Einblick auf die zivilreohtlichen ~ebe~aspekte 
sachgerecht wären: 
a) ei~heitliche Regelung des ~nsyruchs auf Yerfahrenshilfe 

für alle diesbezüglichen Verfahren (die geplante Beicetu~g 
eines Anwalts nur für die ~ntscbädigu~6sbnsyrüche nach 
den §§ 6,7 !~diengesetz ist rechtsstaatlich inkonse~uent) 

b) ~·~öglic.h~eit d.~r V=r'.F:~dur.:6 -=ir.es 3c~-.alltr;_:zp.rs zur Jl.uf-
ze2c~~ucg des Proto~olls tiber die ZEu)tverba~dlung analog 
zur ZPO 

c) ::;inführur..g E-iner zu § 204 Z?O analogen BAstiomung über 
r .". • ~ _." .... 'estle~)Jr..o- .):;.r eine freiwillige ~treJ.toeJ.legung mJ.t aer ~oglJ.chRer~ ~erl 

in jeder Hinsicht rechtsverbindlichen VerpfliChtungen 
d Qr Q~~~-'~e~ BQ~~~l~~+Q" (a'~~Q~ u a ftuc~ ~~e U~+pr-,_. 'i ..L """ LJ ':' _....~.. _. t." __ ~ ... 5 \J .., •• G.__ _ _ •• c::;.. _~ '-". • .. \J ... 

~verf1J.ng u::ter die Eestir.l!Jung des § 20 E'?c5.ier.gesetz bei 
fr~hlillig überr.:omLler.en Veröffer.tlichu~gspflicbten, 
Verzicht auf Inanspruc~-_l1a~IJe des Bundes für Veröffentlicl'lur:& 
ei ner ;':i tteilm,g gernäi3 § 37 Bed ie ngesetz, Kos te nhaftungen, 
u~Dittelbar exekutiv durctsetzbar, etc.) 

d) \'iegfall der l5estimr:lur.g des § 276 aStPO, sow-=i t es die 
selbständigen Verfahren betrifft 

e) Höglic~keit einer - beeir.spruchbaren - hor.tucazent
sc~~eidung im se:bstän~igen Verfahren (an~log dem 
Za:.lu!-.gs -cefehl der Z?O) 

f) legistisc~e Festlegu~g des Kostenersatza::s;ruch der 
Rechtsanwälte für alle derartigen Verfahren (~euge
stal tung .der Tarifpost 4 des RA'TG) 

g) :Dinschränl;:ur..g des Besc:üagenahmerechtes in diesen Ver
fahren auf die Gestaltung der §§ 303 - 309 ZPO 

h) gesetzliche Vorke.c.L!'ur.gen für 1er. Fall der ~~rforderlicl;J:ei t 

der Volstreckung gerichtlicher Bescbiagr.a~me- und Ein
ziehur.gsanordnungen 
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€ ~ r~ z '= J... r. e n l'unkten r< '::'-, ~.L a r "" - n § _ j.' _. v;;; 

Ve-rfaLr;;;nsreform: 

1 .) Zu. .:' 8: 
:""_..; ~- !':.,-- _ .... _ ..... 

d~r ~atskaG~er ~EC~ d2~ :: 485, 486 St?O dem =i~zel-

~ic~"ter zu ücertr:.een. ::1e äie.sbe2J.:...,lic:.E: Regelm:g ~ 
L~r das :3ntsch.ädigu:.gs'VE:rlal:lr-en gr~ift 8.11erdir~gs, ':.'16 

IJerei ts ausgeführt, viel zu kurz und gebört generell 

in die stPO. ~ill man jenen Einzelrichter davon aus

scblieSen, der ü~er öfls~tliche Anklagen'zu entscteiden 
hat, so böte sich doch zumindest die rlegelu~g in ei~eD 

eigenen Abschnitt der st?O über das Verfahrensrecht 

betreffend Privatanklagen (ur:d die selbständigen Ver

f~hren). Zu fordern ist, daß eine derartige Zi~stellucgs

kom.!;~etenz (l:atllreelIläS 1:2 i t !~;:fE:cttur::.esr.Öt;lic~lkei t) aue:" 

für d6D UDte~suchungsric~ter vor~esehec wird~ ~er ~1c~ter 

des 3ezirksgeric:-_tes besitzt die:::e ~:OlJ.i:etenz irr. ü::l~i&~n 

schol'~ "bisher ger.erell (§ 4'$·1 Abs. 2 St?O). 

Einheitlich zu regeln wäre es auch, in welcher Reihe~folge 

ur..d ur.ter Beac~ung \'lelcher Fristen der Betroffene 

s~ine Anträge zu steiler. hat. Es n::ü1te vorbese~:.-en , .. T.:-rden, 

daS die Fristen für alle sonstigenAr.s~rUch~ (mi ~ .!~us

"'a:~nle r1 c::.s "'7'''''''C'e;r'''''''~''''s='''QT)ruchs) Qol'"'r.:--:-:o f.- rcM'''''' s~cc.~ •• ~~ ~\;. ~L~ t,.,g Q .. .llA.""'Q _t.._. . ..... 0 ""e;t.:. -":" .... _ .. """ v .t..., 
~ls -41~ 1T ~~~h~~~ u"~ r ~·r:c~ ~r+~~- ~,~ -'"-lc·""t-r.:g Aer ~. t;.... y e _ ... c;;.. ...... I;: •• ... e .;............. •.• ,,_ -:::- ~ c. t-.J. ~ :L __ _ ... \I <. ~. I.: 

Voru:::tersuc:-lV_cg gegen ~ir.e l'erson acb.äl:E;ig ist, die mit , 
d~r inkrioinierten V~röffentiic~ur:;g im Zusammenheng 

steht. Der Antrag auf 3inleitu~g der Voru~tersuc~ung 

sollte, wie bisher, dazu b~rechtigen, die Anordnung ~iner 

Verr.:fliöhturig der· Veröffentlichung einer 1-1i tteilung über 

die V'erfahrenseinlei tung zu beantragen, ohne dies vor. der 

Stellung eir.:es ::inziel:uci;santrags ~bhängig zu machen. 
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Nacht der Ar.tragsteller aber ~ einen Entschädigungsan
trag geltend, so ist es sachgerecht, iII:l die AntragsteIlung 
auf Anordr.u!'<g der Veröffentlic!:ung einer Ei tteilung übe.r 
die Verfahr:?nseir.lei tun€; dar::: zuzi:'billigsn, '\I.re1".n er die 

schon ver~reitet sina oe~r ~it ih:er weiterer. 72r~reitung 
~&r:zels Aktualit~t nic~t ~ehr zu rschnen ist. 
3s mUßte aber von Antragsteller verlangt werdEn, daS ~r sich 
bei erstmaliger gerichtlicher A~tragstellung eindeutig er
klärt, was er will. Verlengt er die Verurteilung einer 
Person ~legen eines. Hedieni!J!1al tsde likts, so soll klarge
stellt sein, daß er diesfe.lls die :·:öglicl:kei t hat, sämt
liche so~stigen Anträge bis z~m Schluß der Haurtver~andlung 
zu stellen. Verlangt er dies aber nicht, so sollte ihm 
in einer einheitiichen Frist eine Erklärung abverlangt werden, 
\"as er sonst will. Es ist keines\'legs einzueehen, \'/arum 
für das selbständige Verfanren über einen 3ntschädigungs
antrag andere Fris.ten bestehen wie für das (selbständige) 
Verfahr:n über einen Einzi-3!::.lngs- oder Urteilsveröffent
lichur:gsantrag. EbensO\lenig ist einzusehen, \'larurn die Antrag
steIlung um eine I:ränkur:gsentschädigun~ immer dann, \'lenn 
kein subjektives Verfabren durchgeführt 'I:.Jird, mit sechs 
Eonaten nach Beginn der Verbreitung der Veröffentlichung 
besc~ränkt ist, wenn der Antragsteller, der einen Urteils
veröffentlictungsantrag io selbständigen Verfahren ein~rir:g~, 
dieser: auch noch stellet: kanr., ':s-nr:: il-:.l:1 U:1stänc1e OF.:~s.r:::t 

ge'.·lordelJ sind, daß keine b~stiL1r..::te ::?erson verfolgt ~ 
verurteilt w~rde~ kann, was ~öglicherw€is~ erst ~ach ei~er 
'Voru~tersuchung feststeht, die ~enr als sechs 110~ete ge
dauer~t hat. ·Hier bed=.rf es dri::gend der Vereir.::ei tlichung 
der Fristen. Führt der Betroffene eine Voruntersuchung, so 
wahrt dies die Prist für sämtliche sonstigen Ansprüche, zu~s.l 

der Hedieni!:he.ber ohnedies bereits in diesem Verfe.~:re::sste.c.ium 
die in § 41 Abs. 5 nor~ierten Deteiligurisrsc~te hat. 
KOIillit es nicht zur Anklage (aus "lelc:~en Gründel: immer), 
so wäre eine Frist zu nornieren, die der. Betroffenen v~r
pflichtet, tätig zu 'I,erden und sich zu erklären, welche aer 
ihm offenen Ansprüche (bei sonstigem Verlust der übrigen) er 
wei terverfolgen \'/ill. 
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2.) Zur geplanten Verfahrenshilferegelung (§8 a): 

Bekennt man sich dazu, daß die Gewährung der Verfahrenshilfe 
für jene Personen, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht in der Lage sind, eine ihnen zustehende 

i'Rechtsverfolgung ohne Beeinträchtigung ihres Lebensstandaxs 
zu fin~ieren, zu jenem staatlichen Aufgabenbereich zählt, 
den die BRK den Vertragsstaaten überbindet, sO-~lbl,eibt die 
geplante Regelung in sich inkonsequent. 
Der Entwurf leidet diesbezüglich offenbar ,am Irundsätzlichen 
}tlßverständnis, daß nur der (bestehende und geplante) Ent
schädigungsanspruch nach de.n §§ 6 f •. }lediengesetz einen 
"zivilrechtlichen" Anspruch darstellt, für dessen Verfolgung 
die Verfahrenehilfe zu gewähren wäre. Das ist sachlich un
richtig. 'Zivilrechtlich ist ebemso seiner Rechtsnatur nach 
der Anspruch auf Entgegnung, aber auch die Ansprüche auf 
Anordnung der Rechtsfolgen der §§ ", "4 Mediengesetz sind 
letztlich zivilrechtlich, zielen sie -doch auf die Beseitigung 
der Folgen des Rechtseingriffs und auf seine (publizi.stische) 
Wiedergutmachung ab. Die Urteilsveröffentlichung korrespondier~ 
dami t mit dem Czivilrechtlich durchsetzbaren) Anspru'ch auf 
Veröffentlichung des Widerrufs einer Äußer~ng, während die 
Einziehung der sachlichen restitutioL in integrum entspricht. 
Dfe Nöglichkei t der Beigebung eines Re_chtsanwal ts in' diesen 
Verfahren (die in den entsprechendep Zivilverfahren schon 
jetzt gegeben ist), wärevdaher ebenso sachgerecht wie im 
Entgegnungsverfahren, in dem schon die Formulierung des 
(außergerichtlichen) Entgegnungsbegehrens über die C~ncen. 
einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung entscheidet •. 13ekennt 
man sich daher schon zu Verfahrensh11fe, daß muß dies'wohl 
für alle Bereiche gelten, zumal ansonsten die befaßten 
Rechtsanwälte in einen enormen Zwiespalt gerieten, wenn sie 
erkennen müßten, daß eine VerlSffentlichung nicht nur Anlaß 
für. ein Entschädigungsbegehren, s~ndern auch für sonstige 
Rechtsverfolgungen sei~ müßte. Ohne in diesem Zusammenhang 
auf jene haftungsrechtlfchen Risken hinzuweisen, die darin 
begründet si·nd, daß d~s 11edien.recht ·als ."Sonderrecht:!! . mit 
seinen verschiedenartigen Verfahrenebarrieren sich nur sehr 

bedingt 
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:Jas ge 1 te r:de 2·:edie r:gesetz i8 tin diesem ::·u f.kt:= !!le~:r:fach 

"V"'.- f . "., , ... ,.-" i-:-~1·· -"","" s· ... o.~ 'T" -:-::~~t';'1r;",Y":~ Q"~C: i: 8 \~s ... 1,.,oe r~aQ~f,e.,u ••. ",-..lr7- •• Q e· ~.~ e~ ...... ~·v ...... • ..... "' •• 0 ~ .... os :."..;. I 

vorsieht, Q2.ß ein =rJtschädigur:f:'3a~trag "ir: ei!'~er;! strs.f-

C ':." -. """ ~ s t ' t;:l - V'" Q -!..... 1 '~e r: .; e - ; ,- 1,.-. '''' ., t s c" ::> l-r ,- t v 0 ~., .: PO'''' .... f""' \"" """" 0 .. ..; C! S 10 r ",,;;,,, ... , "".~~" ~J.., • • ·l ...... ~._ ••• J.'""... ~ ... .1'.. ... ,,-J..~Q'" ~ ..... ~ 

A~trag zu st~llen ist, läßt sich dem Gesetzest~xt eicht 
entnetmen (\'I&S gemäß' § 34 Ai.jS. 1 ::ediengesetz a,).c:". f-:ir die 
Urteils~eröffentlic~ung gilt). Offenbar ~i~g der Gesetzgeber 
davon aus, daß diese Anträge bis zus Schluß cer ~Guptver
üe.ndlung in subjektiven Verfahren gestellt vlerden können. 
Jas Fehlen eirJer diesbezüglic~en ~larstellung imG~setz wäre 
'.!leniger auffällig, gäbe es nicht die ervlä.hr:te ::3esti!lW1ung im 
§ 8 Abs. 1 ~:edier::gesetz, 'donach :;r.tschäo.igu~gsans?rüc~e im 
subjektive~ V~rfa~rec bis zu~ 2c~lu~ dsr ~~U)tv2~~~r:dlur:g 
gestellt werde~ kö~ne~. ~aD es dort eber zu ~'reis~rüchen, 
so war (u~d ist de lege letal der Betroffene auf die secbs
monatige :?rist des § 8 Abs. 1 ~'~ediengesetz v-=::' .... 'iesen, 'viä:~rend 

derjer.ige. der ei~1e :.Ji:.ziehung oder UrteilsveröffentJ±l1ung 
will. die Jbar:Uhrung ins selbsti~dige Verfa~ren gemäß 
§ 446 3tPO beantragen kann. Auch ~ier besteht ~ine äuSerst 
nachteilige sachliche Differen~ierung, die sachlich nicht 
begründet ist. 
~··:erm daher der Ent\'lurf neuerlidl yorsieht, daS d~r :Betroffene 
seinen l:~ntschädiguljgsantrag 'bis ZUD Schluß der Hauptverl1ar.dlung 
im "strafgeric.l:.tlichen Verfahren" stellen kann, so beseitigt 
dies nicht jie Berechtigung der Forderung nach einer klaren 
Frist~nverei~heitlichung und nach ein~r Gleichstellung des 
Entschädigungsver;a~rens mit den Ansprüchen nach'deri §§ 33, 
34' Hediengesetz', die ohne objektive ?rist die Überführung 
ins selbständige Ve~fahren immer dann zulassen, wenn sich 
nerausstellt. daß die VerfOlgung einer bestimmten Person 
r:icht möglich (und nach dem 3r.t",urf l:icht bee.bsicr..tigt)ist. 
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für Verf,ahrenshilf'e eignet, läßt der Entwurf verschiedene 
Notwendigkeiten völlig unbeachtet. Zuerst sei darauf ver
wiesen, .daß es dem Einzelrichter, der mit einem' Verfa.b.rens
hilfeantrag konfrontiert ist, möglich,sein muß, die Bei-

_ r 

,.gebungEines Rechtsanwalts nicht nup deswegen zu verweigern, 
w~il er die Rechts'verfolgung für aussichtslos oder offenbar 
mutwillig hält, sondern auch dann, wenr. er der Ansicht ist, 
daß die amn:ü tliche Vertretung nicht erforderlich ist, um 
den Antragsteller vor Rechtsnachteilen zu schützen. 
'Keinen Regelungsensatz enthält der Ent\',urf außerdem in der 

, , , 

Frage, . ",eichen Einfluß die Antragstellung um Beigebung eines 
Rechtsam·tal ts auf den Lauf der Verfolgungsfristen, hat, ins
besondere darÜber, welche Konsequenzen es für die ,Fristen
walU-ur:ig hat, wenn die Bewilligung der Anwaltsbeigebung ver
weigert wird. In diesem Fall liegt ,ja kein Verfolgungsan
trag (ode~ Entschädigungsaritrag), sonder~ lediglich ein 
An~g auf Beigebung eines Rechtsanwalts vor. 
\1ie schon in den Vorbemerkungen ausgeführt, würde es bei 
Gesetzwe~dung des Entwurfs nunmehr zwei Arten der Verfahrens-

, , 

hilfe geben: einmal den Anspruch auf Beigebung .eines Am!al ts 
. . . . . 

für das Entschädigungsverfahren und einmal, den Anspruch auf 
persönliche Gebührenbefreiung in allen 'übrigen Verfahren, ",ozu 
noch die Nöglichkei tdes jeweiligen Medieninhabers käme,' 
einen Ve~treter nach § 41 Abs. 2 StPO ,zu beantragen. Die 
Sinr:ihaftigkeit einer solchen Gestaltu~~ muß ernsthaft bezweifel"' 
werden., 

3. ), Es ist zu begrüßen, daß de~ En'twurf eine Verständ.igungs~ 
pflicht des Nedieninhapers für den Fall vorsieht, daS er 
einem 'Entgegnungsbegehren nachgekommen ist.(§ 13 Abs!8 der 

, gepl~nten Fassung). Offen läßt es der Entwurf jedo~h bedauer
lich'ente'ise, \1elche :pfliChten den 1-1edieninhaber diesbezüglich '.. . . . 

treffen, d.h., was er vorke~en'muS, um'd'~ ErfÜllung seiner 
Verständ1gungepflicht nachzukomm'en. Ea gEulügte, wenn im 
Gesetz festgelegt wird,. daß er die Verständigung eingeschrieben 
an jene Adresse 'abgeschickt ha~enmuS~' die 'im'Entgegnungs-

, ' I , 

begehre,n aufscheint. Der Medien1nhaber' :8011 te jedoch ni~ht 
. mit Zustellrisken ,.b~laste1; ~erden. 
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jieht ma~ ~i~e derartige Verständigu~gspflicht des Medien-
i~habers aber schon für da~ ~all außergerichtlicher 
.c:!'}tg:gr.u::~s"beg~1J.r2~ vor, so ',,1Ei.r·2 es nur s!?_ch[;~r'2cht, :·ine 
solche i~sbesocd~re dort festzul~ße~t ~o es um die 
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kOC8en hat, sodaS es UIDRO ~~er g!rsc~tfertigt wäre, ihn 
bei sonstiger Haftu~g für die Kosten des Durchsetzu~gsver
fahrens zu verpflicjten, dec 3erec~tigten durch Übersendung 
eines Belegexemplars die ~rfüllung des Auftrags nachzu
weisen. Konsequent im Siene des Rechtschutzes des Berechtigte~ 
aus einem gerichtlic~ec Veröffer.tlic~ungsauftrag wäre es 
auch, die Frist des § 20 Mediengesetz zur Eicbringung eines 
Durchsetzu~geantrags erst mit j6~ec Zeitpunkt zu laufen 
begi r:nen Z'Ll lassen, in deru der :Eera chtigte davo;. ::e nr. teis 
9rla~gt, daß der Iledie~i~hab5r Gec 75rörf~ntlich~~gsauftrag 

Betroffene zu einer Art Lauerstellueg verpflichtet, weil er 
oftmals gar nicht weiS, wane die nächste Ausgabe eines 
periodischen Druckvlerks ersc11einen '·lird. 

Daß man im ~:;nt\'mrf dem ~Iedier.ric;-,;.ter eine (e.llerdir.gs 
sanktior.slose) ?rist von fünf '.:erktagen setzen ... ·,·i11, über 
einen Entgegnungsa~trag zu eC~3c~~id~n, gegen den ~!ine 
.c:.~ti ... :~r:dunger: eir.gecracbt \','urden, I:luß 'Vlohl eher eIs 
legistisches Kuriosum angesehen ... ·.'erdec. A~gesic!lts der 
Verweildauer der Akten in de~ Sctreibabteilu~ge= der 
Gerichte läßt sich aus dieser f~istsetzung kein fü~lbarer 
B~lebur.gsimpuls für den im E~tgegnu~gsr~cht r.orLierten 
Teil des PersöLlic!lkei tS6chutzes ert-lzrten. Ss ist eller davon 
auszugehen, daß die Justizverwal tung in :Bescb .. ·.'erdefällen 
Reaktionsanlässe Zli. schaffen versucht, die sich auf geEetzlich~. 
Fristen berufen kö:.nen. Von richterlicher.Seite ist indessen 
gegen die geplante ?rist~etzung.sachlich nicbts einzuwenden. 
Der p~aktisch@ Nutten ~ird sich allerdings "in Grenzen 
haltam. 
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4.) Sc~on bisher entsprach es der Übung einzelner 
Gerichte, den Text der jeweils vorzunehmenden Veröffent
lichung~n genau festzulegen. Einer diesbezüglichen ge
setzlichen Verpflichtung wird daher nicht entgegenge-

.. . ~ 

\" treten, zumal sie Unklarheiten' darüber ve~hindert, welcher 
, 

Text nun tatsächlich zu veröffentlichen ist. 

5.) Was die Geldbußen nOach den §§ 18 und 20 Mediengesetz 
betrifft, wäre vorerst ges~tzlich klarzustellen, daß 
den Med1eninhaber weder Kostenfolgen nach § 19 Medien
gesetz noch Geldbußen treffen können, wenn er eine 

'. " 

(außergerichtlich)' verlangte Entgegnung nur deshalb nicht 
veröf.fentlic~t hat', weil sie 'inder begehrten Form nicht, 
den gesetzli.chen Erfordernissen'entsprach, ihm, dem Medien .. 
inhaber aber ke~'ne Kompetenz im, Sin.ne . des § 17 Medien
gesetz~ukam: .. , , sie : (.ohn~ Veränderung ihres 81.ntlgehal ts) 
so 'zu modifizieren, daß sie hätte veröffentlicht werden 
könn~n" Es müßt~ daher, eine Be,stimmung geschaffen werden, 
die festhält, daS der Medieninhaber, der sich sogleich zu' 
seiner Verpflichtung bekennnt~ die Entgegnung (nach Modi
fikation)zu veröffentlichen, keine Verfahrenskosten zu 
tragen' hat, wenn die Modifikation nur durch den' Richter 
im :Rahmen des § ,17 ~iediengesetzmög11ch ist. Diesbezüglich 
. . . . 

wäre eine Analogie' zu § 45 ZPO·herzustellen. 
Festzuhalten wäre im Gesetz wei te~s, ,daß der r'ledieninhaber 
immer dann, wenn die El,ltgegnung auf 'mehrere Thesen einer 

,Veröffentlichung begehrt wird, bere'chtigt ist, mit 
kostenbefreienderWDkung die Entgegnung auf jene Thesen 

. 
zu veröffentliche~, gegen die er keine Auschlißeungs- oder 
Verweigerungsgr~nde ins T~effen führt. Diese Berechtigung 
müate nur 'dann fehlen,~ wenn die Thesenpaare in einem 
Sinnzusaüi.DlenhaD8 "stehen, der, die Veröffentlichung einzelner 
Aussagen als irretühre·nd, unvollständig erscheinen lieSe. 

6.),Rechtstaatlichlegltim erschiene es auch, gesetzlich 
, , 

fe,stzulegen, d~S dem Er:l'~g,e~nungswe~ber ein Anspruch auf 
~rea'tz der Kosten des anval tliohen En~gegnungsbegehrens ' 
zus~eht,: 8el es ~ weil das Medium' d~m' Entgegnupgsbegepren ' 

' . 
. .. '.' 
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Lnt-
, . 
G er.~ t: ~ !.:e 

reprä~entiert s~in, weil die V~rbess9~u~gsfti~ig~eit des 
Entgegnu~gstsce~re~s schor. vom ~esetze her ~u3e=st be
schränkt ist. ·.:e:::-. c~.er ~ü·,\'lal t da!:er im Zivilverfa::ren 

k.::..r:r:, so ist nicl:t ~ir.zus~~j,en, HarUlIi i:nm iILl"'E:.lle €:i;.;es 
So!J das ::"?diuI!l 

kein Anspruch zustehen sollte. 

ei~.es ~~~c.ienin-

~abers em Unter~lei~en ei~er gerichtlich angeordneten Ver
öffentlichung erscheint entbehrlich. Legt die gerichtliche 
3r:tscheidung, sO\'Jie es de'r 3nt\'urf vorsiel:t,· alle i·lodali täten 
einer Veröffentlichung fest ( i!:dern sieden Text entb.ält und 
auf die Pormvorsc~lriften des § 13 l~:;-diengesetz ver"lsist) f 
so ist r.icht einzus-=!len, '-tE.rum 'bei Ie::tlegu::g der ::or:seque!:zen 
für das Ur:terbleiber. ei!Jer solc~er: Veröffer:tli~r.ur:g noch 
geprüft "'erder: sollte, \'lelci'"6 üiternen Umstände dc.zu ge-
fül:rt haben. Vers&umt ein Schuldner, um die Analce;ie zum 
Exekutionsrecht herzustellen, die Zahlu~gsfrist, für deren 
Verstreic~ec die Z~anssvollstreckung angedrojt ist, 60 hat 
die 2rUfung zu u~ter~laib?~, warUD dies g?sch~h. ~uc~ 6~r 
~~~dienin~ab6r sollte sich i~ ein!~ selchen ?alle ~ic~t darauf 
berufe~ ~ö~ne~, daß pi~er seiner Bediensteten ~inen ~el:ler 
begangen habe. ·}as für Zahlungs:pflic:Cten gilt, sollte "!ohl 
auch :für sonstige Leistur.gspflic~:ter.: ur.eil'igeschrär:kt gelten. 

8.) ::·ie berei ts aUDg·:··fU.h.rt, sollten die Regel!: für die 
DurchfUhru~g des selbständi~er: V~rf~trens (in der 3t~'0) 
vereinheitlicht werden. Dies gilt in e=ster Li~ie für die 
.:~r:t~a.gsfristen, al'er ·~ .. uch für so~:sti.:;~ :i~elal'~ge \;i= ='t',v8. tie 
~L _ • 

.!.{eze.!.l~rl.s des .• oster:ersatzes oei s.::' .. !8.l tlicl:er -Jertl·~tur.[;. 
~~C~ sollte dazu St~llu~g g~LO=2~n w~rden, ob mar. die G91tend
mac.tungs von jrsetzaDsprüc.ilen .nacl: den ;.§ 6 f. l1~diengesetz 

nicht an das Erfolgsprir::zip des § 43 ZPO anbindet, um auf 
diesem Wege Uberzogene Antragstellungec zu sanktionieren. 
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VI. Schlußbemerkungen 

Der zur Begutachtung ausgesandte Entwurf einer Hediengesetz
uovelle·ist nach Ansicht der richterlichen Standesvertretungen 

.' \'nicht 'geeignet, den erklärten Reformzielen gerecht zu werden. 
Er befaßt sich mit den seit Inkrafttreten des Hediengesetzes 
zu Tage getretenen Mängeln des Gesetzes nur in geringfügigen" 
Ansätzen (wobei er sich darauf beschränkt, jene Rechtssätze 
in die legistische Gestaltung einzubringen, die die Recht
sprech~ng bisher entwickelt hat, was grundsätzlich entbehrlich 
erscheint) und sieht im übrigen Regelungen vor, die anlaß
bezogen konzipiert sind (Patientenmord.e Lainz) und daher, 
wie ähnliche solche anlaßorientierten Gesetzesnovellen, an 
der grundsätzlichen Reformbedürftigkeit des Normenkomplexes 
vorbeigeht. Auch' nach :Verwirklichung der geplanten Novelle 
blieben alle konstitutionellen Probleme der strafgerichtlichen 

. Verfolgung der Verletzer (und deli' objektiven -Verletzung) 
des 'Persönlichkei tsschutzes bestehen. Mit dem, was d.er Ent
wurf akzeptablerweise ~n Neuerungen 'abbietet, hat sic.h die 
Rechtsprechung ohl?edies ~chon bisher notgedr.ung~n arrangiert. 
Sieht man von dem, nach Ansicht der Standesvertretungen, 
unnötig weit überzogenen Intentionen des Identitätsschutzes 
präsumtiv~r und verurteilter S~raftäte~ ab, ve~mag der 
Entwurf nahezu keine Regelungen anzubieten, die als 
Fortschritt in· Richtung einer Verbesserung des Perstsnlich
kei~eschutzes gewertet werden ktsnnten. 

. . I 
' .. 

._: '.' . ~. ·:<l~';'.,'··: i.····· 
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